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Stanislaus Burggraf zu Dohna kam zuerst im

Jahre 1454 nach Preussen, und erhielt für geleistete Dienste

vom deutschen Orden D e u t s c h e n d o r f zu erblichem Lehn

1469. Dessen Nachkommen wurden theils von dem deutschen

Orden, theils von den Herzögen in Preussen nach und nach

mit dem grössten Theil der die jetzige Grafschaft Dohna bil-

denden Besitzungen erblich belehnt. Achatius der Ael-

tere acquirirte Schlodien und erhielt darüber eine Lehns-

verschreibung vom 24. Juni 1630.

Christof der Jünge re , Kommandeur der grands

momquetaires unter Churfürst Friedrich III., später Kö-

niglich Preussischer General der Infanterie und Etats -

Minister 5 lebte zuerst dauernd in dem alten Herrenhause

zu Schlodien, und stiftete das Schlodien'sche Fideicom-

miss, gemäss der Königlichen Conzession vom 8. März 1707.

Ihm folgte 1733 sein Sohn Carl F lo rus , welcher das

alte Herrenhaus bis zum Jahre 1740 ausbaute und erwei-

terte. Derselbe kaufte die Carwindenschen Güter von seinen

schwedischen Lehnsvettern, und nach seiner testamentari-

schen Bestimmung vom Jahre 1765 fielen diese Güter nach

seinem und seines ältesten Sohnes Chr i s to f Tode an das

Schlodien'sche Fideicommiss, von welchem sie jetzt einen

untrennbaren Theil bilden.

Auf Car l F lo rus ' ältesten Sohn Chr is tof folgte 1780

sein um 32 Jahre jüngerer Bruder Carl Ludwig Alexan-

der, welchem 1838 sein einziger Sohn Adolf im Besitz

folgte.

Bei der Huldigung am 10. September 1840 erhob Se.

Majestät Friedrich Wilhelm IV. die vier Dohna'sehen

Fideicommissbesitzungen: Lauk, Reichertswalde, Schlobitten -

Proekelwitz und Schlodien-Carwinden zu einer Grafschaft

Dohna und verlieh den vier Besitzern eine erbliche Collek-

tivstimme auf dem Provinziallandtage der Provinz Preussen.

Nach dem 1843 erfolgten Tode des Grafen Adolf folgte

dessen einziger Sohn und gegenwärtiger Besitzer des Schlo-

dien-Carwindenschen Fideicommisses Car l L u d w i g Alex-

ander.

Bei Neubildung der Preussischen Ersten Kammer wurde

den vier Besitzern der Grafschaft Dohna laut Allerhöchster

Verordnung vom 12. Oktober 1854 die erbliche Mitglied-

schaft des Herrenhauses verliehen.
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